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Die UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen und ihre 
Bedeutung für Gehörlose1

V o n  u l r i c h  h a s e  u n d  u d o  s c h o m a c h e r

Die Einordnung der UN-Konvention 
in die rechtliche Systematik unse-
res Staates steht zu Beginn des Bei-
trags. Welche Auswirkungen hat die 
UN-Konvention auf bereits beste-
hende sozialrechtliche Regelungen? 
Gibt es neben einer Leitbildfunktion 
konkrete rechtliche Anpassungser-
fordernisse? Lassen sich neue An-
sprüche verwirklichen? 
Im zweiten Teil werden die Inhal-
te der Konvention betrachtet. Den 
Schwerpunkt bilden hier die Begrif-
fe „Inklusion“, „Barrierefreiheit“ 
und „Bildung“. Welche konkreten 
Regelungen enthält die UN-Konven-
tion, die sich auf Belange von ge-
hörlosen und hörgeschädigten Men-
schen beziehen? Welche Aussagen 
werden zur Gebärdensprache ge-
troffen?

1. Grundsätzliches

1.1. Fakten, Daten

Das Übereinkommen (Konvention) 
über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen ist eine klassische 
Menschenrechtskonvention der 
Vereinten Nationen (UN). Eine Men-
schenrechtskonvention ist ein völ-
kerrechtlicher Vertrag. Die Vertrags-
partner, also die unterzeichnenden 
Staaten, verpflichten sich in diesem 
Vertrag, die Menschenrechte im ei-
genen Staat und untereinander an-
zuerkennen. Wenn dann vom Aus-
land Menschenrechtsverletzungen 
aufgedeckt und angeprangert wer-
den, ist dies keine Einmischung in in-
nere Angelegenheiten mehr.
	 Die erste UN-Menschenrechts-
konvention wurde 1948 verabschie-
det (vgl. Schubert & Klein 2006):
l 	 Im Jahr 1948 wurden von der UN in 

29 Artikeln die unveräußerlichen 
Rechte (und Pflichten) aller Men-
schen zusammengefasst. Es han-
delt sich um die erste Allgemei-
ne Erklärung der Menschenrechte 
der UN. Grund hierfür waren die 
Menschenrechtsverletzungen vor 
und während des Zweiten Welt-
kriegs. Die Erklärung hat hohe mo-
ralische, aber keine völkerrechtli-
che Verbindlichkeit.

l 	 Nach 1948 wurden keine neuen 
Menschenrechtserklärungen er-
stellt, seit 1976 sind aber mehre-
re internationale Pakte über wirt-

schaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte als völkerrechtliche Verträ-
ge in Kraft.

Die UN-Konvention über die Rech-
te von Menschen mit Behinderun-
gen (BRK) wurde von der Bundesre-
gierung im Dezember 2008 ratifiziert 
und ist am 26. März 2009 in Kraft ge-
treten. Damit haben sich Bund und 
Länder (nach Artikel 4 der UN-Kon-
vention) verpflichtet, die Vorgaben 
der Konvention zu realisieren. Dies 
sind:
l 	 die Menschenrechte von Menschen 

mit Behinderung sicherzustellen;
l 	 Benachteiligungen von Menschen 

mit Behinderung zu verhindern 
und

l 	 geeignete Gesetzgebungs-, Verwal-
tungs- und sonstige Maßnahmen 
zu treffen.

Erstmalig werden in einem interna-
tionalen völkerrechtlichen Vertrag 
die Menschenrechte aus der Perspek-
tive von Menschen mit Behinderung 
in den Blick genommen und konkre-
te Handlungserfordernisse für die 
Behindertenpolitik formuliert. In frü-
heren internationalen Dokumenten 
der UN stand der Themenbereich Be-
hinderung unter dem Schwerpunkt 
der öffentlichen Fürsorge. Auch in-
ternational wurde in den einzelnen 
Staaten Behinderung mit dem medi-
zinischen Modell erklärt, nach dem 
eine Behinderung als ein individu-
elles Defizit begriffen wurde. Das 
ist jetzt in der Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen anders.

1 Dieser Beitrag basiert auf einem Vortrag, gehalten am 30. Oktober 2009 auf der Mitglie-
derversammlung der Gesellschaft für Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser 
e. V. (GGKG) in Leipzig. Gedankt wird Henning Großkreutz, Institut für Sozialrecht der Uni-
versität Kiel, der diesen Aufsatz Korrektur gelesen hat.
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Behinderung wird hier erklärt als
l 	 normaler Bestandteil menschli-

chen Lebens und menschlicher Ge-
sellschaft (vom Defizit-Ansatz zum 

„Diversity“-Ansatz);
l 	 gesellschaftliche Konstruktion: Ge-

sellschaftliche Strukturen wirken 
ausgrenzend und diskriminierend. 
Dadurch entstehen soziale Prob-
lemlagen;

l 	 mögliche kulturelle Bereicherung: 
So wird z. B. die Kommunikation in 
Gebärdensprache nicht als Notbe-
helf, sondern als kulturelle Errun-
genschaft verstanden.

Es geht also nicht mehr um die so-
ziale Fürsorge und Rehabilitation 
von Menschen mit Behinderung, 
sondern um ihre gleichberechtigte, 
selbstbestimmte Teilhabe im Sinne 
von Inklusion (s. o.). Im internationa-
len Zusammenhang kann also durch-
aus von einem Paradigmenwechsel 
gesprochen werden.

1.2. Einordnung in die rechtliche 
Systematik

Als völkerrechtlicher Vertrag ist die 
UN-Konvention über die Rechte der 
Menschen mit Behinderung gleich-
rangig mit einem Bundesgesetz. Da-
raus ergibt sich die Verpflichtung 
zur Umsetzung der Leitideen der 
UN-Konvention. Wesentlicher Bau-
stein ist dabei die Verwirklichung 
des „Disability Mainstreaming“ im 
Regierungs- und Verwaltungshan-
deln. Das bedeutet, dass die Belan-
ge von Menschen mit Behinderung 
als Querschnittsaufgabe bei allen Ge-
setzgebungs- und Verordnungsver-
fahren zu beachten sind. Jede Maß-
nahme muss auf die Auswirkungen 
auf Menschen mit Behinderung ge-
prüft werden. In Artikel 4 Abs. 3, Arti-

kel 33 Abs. 3 und Artikel 34 Abs. 3 der 
UN-Konvention ist darüber hinaus 
festgelegt, dass Menschen mit Behin-
derungen und ihre Organisationen 
bei dem gesamten Umsetzungs- und 
Überwachungsprozess intensiv be-
ratend und aktiv einzubeziehen sind.

1.3. Position der Bundesregierung

Die Bundesregierung der vergange-
nen Legislaturperiode war der Mei-
nung, „dass die derzeitige deutsche 
Rechtslage […] den Anforderungen 
des Übereinkommens entspricht“ 
(Demmer 2009). Begründet wurde 
dies mit dem Paradigmenwechsel in 
der deutschen Behindertenpolitik der 
jüngeren Vergangenheit. Es wurden 
viele neue Gesetze erstellt, die Selbst-
bestimmung und Teilhabe verwirk-
lichen sollten. (Hintergrund für die-
se Begründung war, dass die Interes-
senverbände von Industrie und Ar-
beitgebern ansonsten Druck gegen 
die Ratifikation der UN-Konvention 
ausgeübt hätten. Sie befürchteten 
eine Ausweitung der Antidiskrimi-
nierungsgesetzgebung.) 
	 Etwa in den 80er Jahren began-
nen in Deutschland die Aktivitäten 
der Verbände der Menschen mit Be-
hinderung zur Einleitung eines Para-
digmenwechsels in der Behinderten-
politik. Sie forderten eine neue Sicht-
weise. Menschen mit Behinderung 
sollten nicht länger als Gegenstand 
der Fürsorge gesehen und behandelt 
werden. Sie wollten als gleichberech-
tigte Subjekte anerkannt werden mit 
denselben Menschenrechten wie alle 
anderen.
	 In der Behindertenpolitik ist die-
ser Wechsel in der Sichtweise zum 
ersten Mal 1994 umgesetzt worden. 
Damals wurde in das Grundgesetz 
(die Verfassung) der Satz: „Niemand 

darf wegen seiner Behinderung be-
nachteiligt werden“ (Art. 3 Abs. 3 GG) 
aufgenommen. In den darauffolgen-
den Jahren entstanden dann neue 
Gesetze, die diesen Wechsel der Sicht-
weise fortsetzten:
l 	 Im Jahr 2001 trat das Sozialgesetz-

buch IX (SGB IX) in Kraft. Dieses Ge-
setzbuch enthält Regelungen, die 
Selbstbestimmung und gleichbe-
rechtigte Teilhabe der Menschen 
mit Behinderung am Leben in der 
Gesellschaft fördern. Außerdem 
geht es um Vermeidung von Be-
nachteiligungen.

l 	 Das Bundesgleichstellungsgesetz 
(BGG) trat 2002 in Kraft und be-
zieht sich auf die Regelungen im 
Bund. Darüber hinaus wurden in 
16 Bundesländern in den folgen-
den Jahren Landesgleichstellungs-
gesetze (LBGG) erarbeitet. Ziel die-
ser Gesetze war und ist, die Be-
nachteiligungen von Menschen 
mit Behinderung zu beseitigen 
und zu verhindern, gleichwerti-
ge Lebensbedingungen und Chan-
cengleichheit herzustellen und ein 
selbstbestimmtes Leben zu ermög-
lichen. 

l 	 Schließlich kam im Jahr 2006 noch 
das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) hinzu.

Nach unserer Ansicht entspricht die 
Rechtslage in Deutschland zwar ins-
gesamt weitgehend den Erforder-
nissen der UN-Konvention, jedoch 
mangelt es an der Umsetzung an der 
Basis.
	 Die neue schwarz-gelbe Bundes-
regierung hat sich nun im Koalitions-
vertrag darauf verständigt, dass „po-
litische Entscheidungen, die Men-
schen mit Behinderungen direkt oder 
indirekt betreffen, […] sich an den In-
halten der UN-Konvention über die 
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Rechte der Menschen mit Behinde-
rungen messen lassen [müssen]“ (Ko-
alitionsvertrag, Zeile 3778 ff.). Daher 
soll ein Aktionsplan zur Umsetzung 
der UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen 
entwickelt werden.

1.4. Leitbild oder tatsächlich auch 
Anspruch?

Die UN-Konvention enthält keine 
neuen Spezialrechte für Menschen 
mit Behinderung. Stattdessen hilft 
sie bei der Durchsetzung der Men-
schenrechte aus der Sicht von Men-
schen mit Behinderung. Die Leit-
idee der UN-Konvention ist gleich-
zeitig ein Auftrag an die Vertrags-
staaten, die gleichberechtigte und 
selbstbestimmte Teilhabe in allen Le-
bensbereichen zu ermöglichen. Die 
Vertragsstaaten müssen dafür ihre 
gesetzlichen Regelungen überprü-
fen und diese möglicherweise inhalt-
lich und institutionell anpassen. Da-
mit hat die UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen konkreten Einfluss auf das 
Regierungs- und Verwaltungshan-
deln eines Staates. Obwohl Men-
schen mit Behinderung keine neu-
en Spezialrechte bekommen haben, 
hat die UN-Konvention deshalb we-
sentlich mehr Bedeutung als ein Leit-
bild. Auch der deutsche Staat und alle 
Bundesländer sind dadurch aufgefor-
dert, Teilhabe und Barrierefreiheit 
weiterzuentwickeln.

2. Spezielles

Welche konkreten Regelungen (Ver-
einbarungen) enthält die UN-Kon-
vention, die sich auf die Belange von 
gehörlosen und auch hörgeschädig-
ten Menschen beziehen? Welche Aus-

sagen werden zur Gebärdensprache 
getroffen?
	 Um eine Antwort auf diese Fragen 
zu finden, muss man sich die einzel-
nen Regelungen genauer anschauen.

2.1. Inklusion 

Ziel der UN-Konvention ist, die gleich-
berechtigte und selbstbestimmte 
Teilhabe von Menschen mit Behin-
derung in allen Lebensbereichen zu 
gewährleisten. Diese selbstverständ-
liche, selbstbestimmte und gleichbe-
rechtigte Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung an allen gesellschaftli-
chen Bereichen wird als „Inklusion“ 
bezeichnet. Der UN-Konvention liegt 
also die Inklusion von Menschen mit 
Behinderung als Leitorientierung für 
politisches und gesellschaftliches 
Handeln zugrunde. 
	 Inklusion umsetzen heißt, Verän-
derungen von Haltungen, Denkwei-
sen und Handlungen in einem gesell-
schaftlichen System herbeizuführen, 
damit Menschen mit Behinderung 
wahrgenommen, anerkannt und 
selbstverständlich akzeptiert werden. 
Wichtig ist dabei für Menschen mit 
Behinderung insbesondere die Stär-
kung der Selbstkompetenz, Selbstver-
tretung, Selbstbestimmung, Autono-
mie („Empowerment“) und Partizipa-
tion. Veränderungen der Haltung las-
sen sich jedoch weder überstülpen 
noch in einem festgelegten Zeitrah-
men erledigen. Veränderungen hin 
zu einer inklusiven Gesellschaft voll-
ziehen sich in kleinen Schritten. Wir 
müssen berücksichtigen, dass wir in 
einem gesellschaftlichen System le-
ben, das nach wie vor Minderheiten 
ausklammert bzw. aussondert.
	 Bei der Umsetzung von Inklusion 
müssen deshalb wichtige Fragen be-
arbeitet werden:

l 	 Wie kommt es zu solchem Aus-
sonderungsverhalten vieler Men-
schen?

l 	 Welche Ängste stecken dahinter? 
Welche Ursache haben diese Ängs-
te?

l 	 Welche Möglichkeiten haben wir, 
um solche Ängste abzubauen?

Es ist wichtig, dass Menschen mit Be-
hinderung von Anfang an an der Um-
setzung von Inklusion beteiligt sind. 
Deshalb ist es positiv, dass die UN-
Konvention in Artikel 4 Abs. 3, Artikel 
33 Abs. 3 und Artikel 34 Abs. 3 fest-
legt, dass Menschen mit Behinderung 
und ihre Organisationen an dem ge-
samten Umsetzungs- und Überwa-
chungsprozess intensiv beratend und 
aktiv einzubeziehen sind (s. o.).

2.2. Artikel 2

In Artikel 2 der UN-Konvention ist 
die Anerkennung der Gebärdenspra-
chen als eigenständige Sprachen fest-
geschrieben. Dort heißt es: „Im Sinne 
dieses Übereinkommens […] schließt 
‚Sprache‘ gesprochene Sprachen so-
wie Gebärdensprachen und andere 
nicht gesprochene Sprachen ein“ (vgl. 
Art. 2 Begriffsbestimmungen BRK).

2.3. Art. 9 der UN-Konvention: 
Barrierefreiheit

Für eine gleichberechtigte und 
selbstbestimmte Teilhabe am Leben 
in der Gesellschaft ist Barrierefrei-
heit von zentraler Bedeutung. In der 
UN-Konvention werden in Artikel 9 
Aussagen zur Barrierefreiheit getrof-
fen. Der Begriff ist hier erweitert um 
die Zugänglichkeit. Die Vertragsstaa-
ten sind verpflichtet, Maßnahmen zu 
treffen „mit dem Ziel, für Menschen 
mit Behinderungen den gleichbe-
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rechtigten Zugang zur physischen 
Umwelt, zu Transportmitteln, Infor-
mation und Kommunikation, ein-
schließlich Informations- und Kom-
munikationstechnologien und -sys-
temen, sowie zu anderen Einrichtun-
gen und Diensten, die der Öffentlich-
keit in städtischen und ländlichen 
Gebieten offenstehen oder für sie be-
reitgestellt werden, zu gewährleisten“ 
(vgl. Art. 9 Abs. 1 BRK).
	 Speziell für gehörlose und hör-
geschädigte Menschen findet sich 
in Artikel 9 Absatz 2e die Regelung, 
dass die Vertragsstaaten außerdem 
geeignete Maßnahmen treffen, um 

„professionelle Gebärdensprachdol-
metscher und -dolmetscherinnen zur 
Verfügung zu stellen mit dem Ziel, 
den Zugang zu Gebäuden und ande-
ren Einrichtungen, die der Öffentlich-
keit offenstehen, zu erleichtern“ (vgl. 
Art. 9 Abs. 2e). 

2.4. Artikel 21: Recht der freien 
Meinungsäußerung, Meinungs-
freiheit und Zugang zu Informa-
tionen

Der Artikel 21 verpflichtet die Ver-
tragsstaaten, geeignete Maßnah-
men zu treffen, um Menschen mit Be-
hinderung das Recht der freien Mei-
nungsäußerung, der Meinungsfrei-
heit und den Zugang zu Informatio-
nen zu gewährleisten. 
	 Für gehörlose und hörgeschädig-
te Menschen bedeutet dies, dass im 
Umgang mit Behörden die Verwen-
dung von Gebärdensprache ermög-
licht werden muss. Darüber hinaus 
muss gewährleistet werden, dass Ge-
bärdensprache anerkannt und geför-
dert wird.
	 Besonders ist in diesem Artikel 
die Forderung, Maßnahmen zur Zu-
gänglichkeit von Informationen zu 

treffen. So sollen die Vertragsstaaten 
z. B. private Rechtsträger, die Dienste 
für die Allgemeinheit anbieten (ein-
schließlich durch das Internet) drin-
gend dazu auffordern, Informationen 
und Dienstleistungen in Formaten 
zur Verfügung zu stellen, die für Men-
schen mit Behinderung zugänglich 
sind. Dies gilt auch für die Massen-
medien. Diese Regelung ist wichtig 
für die Forderung nach mehr Unter-
titelungen bzw. Dolmetschereinblen-
dungen. Diese Vorschrift betrifft ne-
ben anderen Medien auch erstmals 
besonders private Anbieter, z. B. die 
privaten Fernsehsender.

2.5. Artikel 24: Bildung

In Artikel 24 der UN-Konvention 
wird erstmals auf internationaler 
Ebene anerkannt, dass Menschen 
mit Behinderung ein umfassendes 
Recht auf inklusive Bildung haben. 
Der Artikel 24 fordert von den Ver-
tragsstaaten die Gewährleistung ei-
nes inklusiven Bildungssystems auf 
allen Ebenen. Gemeint sind hier so-
wohl der Elementarbereich, die all-
gemeinbildenden Schulen, als auch 
die allgemeine Hochschulbildung, 
die Berufsausbildung sowie die Er-
wachsenenbildung. Für gehörlose 
und hörgeschädigte Menschen be-
deutet dies, dass die Verwendung 
der Gebärdensprache zur Vermitt-
lung von Bildung sichergestellt wer-
den muss. 
	 Darüber hinaus fordert der Arti-
kel 24 Abs. 3b von den Vertragsstaa-
ten Maßnahmen, die das Erlernen 
von Gebärdensprache und die Förde-
rung der sprachlichen Identität Ge-
hörloser erleichtern.
	 Weiterhin sollen die Vertrags-
staaten Maßnahmen zur Einstel-
lung von Lehrkräften ergreifen, ein-

schließlich solcher mit Behinderung, 
die in Gebärdensprache oder Braille
schrift ausgebildet sind. Diese Rege-
lung ist zweifach bedeutsam, weil 
Lehrkräfte mit Behinderung erstens 
bei der Einstellung nach unserer Er-
fahrung häufig Hemmnissen begeg-
nen und sie zweitens durch die be-
sondere Ausrichtung an dieser Stelle 
einen Statusgewinn erleben können, 
der ihnen den Umgang mit der eige-
nen Behinderung erleichtert.

2.6. Artikel 30: Teilhabe am kul-
turellen Leben sowie an Erholung, 
Freizeit und Sport

In Artikel 30 Abs. 1b regelt die UN-
Konvention u. a. den Zugang zu Fern-
sehprogrammen. Die Vertragsstaa-
ten müssen sicherstellen, dass Men-
schen mit Behinderung Fernsehpro-
gramme in zugänglichen Forma-
ten nutzen können. Diese Regelung 
hat für gehörlose und hörgeschädig-
te Menschen zentrale Bedeutung zu 
deren Forderung, Untertitelung bzw. 
Dolmetschereinblendung bei Fern-
sehprogrammen auszuweiten. 
	 Bei der Neuverhandlung der 
Rundfunkstaatsverträge auf Ländere-
bene ergibt sich hier die Möglichkeit, 
konkrete Forderungen nach mehr 
Untertitelung bzw. Dolmetscherein-
blendung aus der UN-Konvention ab-
zuleiten. Dies gilt gleichermaßen für 
Artikel 21.
	 Bedeutsam ist ebenfalls, dass in 
Artikel 30 Abs. 4 der UN-Konvention 
der Anspruch auf Anerkennung und 
Unterstützung von Gebärdensprache 
und Gehörlosenkultur festgeschrie-
ben ist. Dies ist in einem internatio-
nalen völkerrechtlichen Vertrag ein-
malig und hebt den Status der Gehör-
losenkultur und Gebärdensprache in 
besonderer Weise.
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3. Ausblick: Was müssen wir 
tun?

3.1. Auftrag an den Staat: Aktions-
plan entwickeln

Die UN-Konvention hat als völker-
rechtlicher Vertrag die gleiche Be-
deutung wie ein Bundesgesetz. Wie 
schon erwähnt, ergeben sich aus 
der UN-Konvention keine individu-
ellen Ansprüche für Menschen mit 
Behinderung. Die Regelungen rich-
ten sich an den Staat, in Deutsch-
land also an den Bund und die Län-
der. Wesentlicher Punkt ist dabei die 
Forderung an Politik und Verwal-
tung, die Menschenrechte der Men-
schen mit Behinderung einzuhalten 
und damit eine gleichberechtigte und 
selbstbestimmte Teilhabe in allen Le-
bensbereichen zu ermöglichen.
	 In Artikel 4 der UN-Konvention 
wird dieser Auftrag an den Staat je-
doch abgeschwächt. Nach Absatz 2 
sind die Staaten nämlich nur ver-
pflichtet, im Rahmen der „verfügba-
ren Mittel“ Maßnahmen zu treffen, 
die wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Rechte nach und nach 
voll zu verwirklichen. Diese Regelung 
ist so zu verstehen, dass die Staaten 
die Aufgabe haben, einen Plan zu er-
stellen, der den Menschen mit Behin-
derung die volle Verwirklichung ih-
rer bürgerlichen Rechte (wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle) zumin-
dest schrittweise ermöglicht. 

3.2. Beteiligung der Verbände am 
Monitoring einfordern

Menschen mit Behinderung und ihre 
Organisationen müssen an dem ge-
samten Umsetzungs- und Überwa-
chungsprozess der UN-Konvention 
intensiv beratend und aktiv einbezo-

gen werden (Art. 4 Abs. 3, Art. 33 Abs. 
3 und Art. 34 Abs. 3). 
	 Wenn im Sinne der Umsetzung 
der UN-Konvention also neue Rechts-
vorschriften erstellt werden oder 
neue politische Konzepte hierzu er-
arbeitet werden, müssen Menschen 
mit Behinderung und ihre Organisa-
tionen in beratender Funktion einbe-
zogen und um ihre Meinung gefragt 
werden. Das gilt genauso auch für 
das Monitoring der einzelnen Maß-
nahmen und Initiativen. Es ist wich-
tig, dass die Verbände der Menschen 
mit Behinderung von Politik und Ver-
waltung ihre Beteiligung an diesen 
Prozessen einfordern. 
	 Dazu gehört auch, dass sich die 
Verbände mit diesen komplizierten 
Rechtsgebieten und Politikfeldern 
auskennen müssen, damit sie mit 
den Vertretern von Politik und Ver-
waltung auf Augenhöhe diskutie-
ren können. Das ist für viele Verbän-
de eine schwere Aufgabe. Auch hier 
müssen im Sinne der UN-Konvention 
Beteiligungsverfahren gewählt wer-
den, die es Menschen mit Behinde-
rung ermöglichen, sich entsprechend 
einzubringen.
	 Dieser Bereich wird in Zukunft 
auch für die Fachverbände der ge-
hörlosen und hörgeschädigten Men-
schen ein wichtiges Handlungsfeld 
sein. 
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nr-9/i.html (15. 1. 2010) [Die „Schat-
tenübersetzung“ der UN-Konven
tion von NETZWERK ARTIKEL 3 e. V. 
findet sich ebenfalls unter der zu-
vor angegeben URL].

i
Dr. Ulrich Hase, Landesbeauf-
tragter für Menschen mit Be-
hinderung des Landes Schles-
wig-Holstein und Vorsitzender 
der Deutschen Gesellschaft der 
Hörgeschädigten – Selbsthilfe 
und Fachverbände e. V.
Udo Schomacher, Mitarbei-
ter des Landesbeauftragten für 
Menschen mit Behinderung. 
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